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Ausgangslage und Ziele

Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters durch 

längeren Verbleib im Erwerbsleben

Zeitnahe Wiedereingliederung bei aufrechtem 

Beschäftigungsverhältnis

 Abkehr vom „Alles-oder-nichts-Prinzip“

 Erhalt des Arbeitsplatzes und der Anschlussfähigkeit

 Stufenweise Rückkehr / sanfte Reintegration in den Arbeitsprozess

 Nachhaltige Festigung und Erhöhung der Arbeitsfähigkeit

 Erhalt von Fachkräften

Wiedereingliederungs-

teilzeitgesetz 01.07.2017



12 
Std.

Vollzeit

20 Std.

Beispiel für Anwendung der 
Wiedereingliederungsteilzeit (WIETZ)

Jul Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb

Frau Maier: 5 Jahre bei 

mittelständischem Tischlerunternehmen

Mitte 2018: Krankheit

Juli 2019: Schrittweise 

Rückkehr in den Job

…

Nach 6 Monaten wieder 

voll eingestiegen

28 
Std.



Grundsätze der WIETZ

befristetes Teilzeitmodell mit Geldleistung

Prinzip der Freiwilligkeit – Kein Rechtsanspruch

Reduktion der Arbeitszeit gegenüber der Normalarbeitszeit um mindestens ein Viertel, 

höchstens um die Hälfte (Jedenfalls 12 Stunden/Woche)

Zeitliche Dauer

 Beginn: Abschluss einer Wiedereingliederungsvereinbarung innerhalb 

eines Monats ab Ende der Arbeitsunfähigkeit

 Dauer der WIETZ: Mindestens 1 und höchstens 6 Monate; 

einmalige Verlängerungsmöglichkeit um max. 3 Monate

 Beendigung durch Zeitablauf ODER Vorzeitige Beendigung 

aufgrund rascherer Rückkehr zur Normalarbeitszeit (kann nur AN verlangen)



Flexible zeitliche Ausgestaltung

 Vereinbartes Arbeitszeitausmaß darf im Durchschnitt das vereinbarte Ausmaß 

um nicht mehr als 10% über- bzw. unterschreiten

Tätigkeiten während der WIETZ müssen vom Arbeitsvertrag gedeckt sein

Motivkündigungsschutz: AN darf nicht wegen der (geplanten) Durchführung oder Ablehnung 

einer WIETZ gekündigt werden

Wartezeit für neuerlichen Anspruch: 18 Monate nach Ende der WIETZ



Voraussetzungen der WIETZ

Mindestens sechswöchiger ununterbrochener Krankenstand

Zumindest ununterbrochenes dreimonatiges Dienstverhältnis vor dem Krankenstand

Schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber (AG) und Arbeitnehmer (AN) 

(Wiedereingliederungsvereinbarung)

Ärztliche Bestätigung der Arbeitsfähigkeit des AN 

Erstellung eines Wiedereingliederungsplanes 

(Ablauf der Wiedereingliederung, z.B. zeitliche Ausgestaltung)











Weder Anordnung von Mehrarbeit noch (einseitige) 

Änderung der vereinbarten Lage der Arbeitszeit möglich; 

ABER: Nachträgliche einvernehmliche Änderung der 

Teilzeitbeschäftigung zwischen AG und AN max. zwei Mal



Wiedereingliederungs-
vereinbarung

Beratung des AG und des AN durch Fit2Work 

(http://fit2work.at/) oder Zustimmung durch 

einen Arbeitsmediziner bzw. das 

arbeitsmedizinische Zentrum 

Bewilligung durch den chef- und 

kontrollärztlichen Dienst der GKK

(Voraussetzung: Medizinische Zweckmäßigkeit)

Angabe von Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage 

der Teilzeitbeschäftigung; Berücksichtigung 

betrieblicher Interessen; geringfügige 

Abweichungen werden toleriert

http://fit2work.at/


Geldleistungen während WIETZ

Aliquote Entgelt

• Anspruch auf das der reduzierten Arbeitszeit 

entsprechende aliquote Entgelt inkl. 

Lohnnebenkosten über der 

Geringfügigkeitsgrenze

• Gleichmäßige Verteilung des Entgelts bezogen 

auf die Gesamtdauer der WIETZ im 

durchschnittlich vereinbarten 

Arbeitszeitausmaß bei flexiblerer Lagerung 

der wöchentlichen Normalarbeitszeit

• Ein vereinbartes Überstundenpauschale 

gebührt anteilig weiter 

Wiedereingliederungsgeld

• Bei Herabsetzung der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit um die Hälfte  50% des 

erhöhten Krankengeldes; bei Herabsetzung 

um weniger als die Hälfte der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit  WE-Geld ist aliquot zu 

kürzen

• Bei Änderungen der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit während der WIETZ ist die 

Höhe des WE-Geldes anzupassen. 
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Geldleistung während der WIETZ ist höher als im Krankenstand



Beitragsgrundlage WE-Geld / Bemessungsgrundlage 
Krankengeld

• Grundlage ist Entgelt vor Beginn der WIETZ

• Liegt nach Ende der WIETZ eine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit weiterhin vor oder tritt sie 

wieder ein, werden für die Bildung der Bemessungsgrundlage für das Krankengeld alle 

Geldleistungen während der WIETZ herangezogen, also aliquotes Entgelt plus WE-Geld.

• Prinzip des Bemessungsgrundlagenschutzes: Personen, die eine WIETZ vereinbaren, sollen bei der 

Bemessung von Geld- bzw. Sozialleistungen keine Nachteile haben.



Krankenstand während WIETZ

• Tritt eine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ein, gebührt WE-Geld in unveränderter Höhe 
weiter, solange Anspruch auf das volle Entgelt besteht.

 WIETZ-Teilzeitregime läuft weiter

• Für Zeiträume mit halbem Entgeltanspruch oder weniger: WE-Geld in der Höhe des erhöhten KG; 
WE-Geld ruht in Höhe des fortgezahlten Entgelts. 

• Dadurch soll eine finanzielle Schlechterstellung des AN verhindert werden   

• Anspruchsdauer von WE-Geld während Erkrankung: 

 Fortsetzungserkrankung: Abhängig, ob bereits neuer Anspruch nach mind. 13 Wochen WIETZ entstanden ist 
oder der „alte“ Anspruch neu auflebt

 Neue Erkrankung: Sofort neuer Anspruch 

• Krankengeldanspruch nach Ende der WIETZ: Besteht, sofern Höchstanspruchsdauer 
nicht erschöpft ist.  



Urlaub während WIETZ

• Erwerb von Urlaubsansprüchen wie bei Vollzeit 

• Kalendarisches Urlaubsprinzip: 1 Woche Urlaub während WIETZ reduziert Urlaubskonto um eine 

Woche



Entziehen von WE-Geld

• Wenn die in der WE-Vereinbarung festgelegte Arbeitszeit in einem der WIETZ widersprechendem 

Ausmaß überschritten wird.

• Wenn der anspruchsberechtigten Person während der WIETZ Rehabilitationsgeld oder eine 

Eigenpension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung zuerkannt wird.

 Rückwirkende Gewährung von Rehageld oder Eigenpension  Aufrechnung  



Die WIETZ senkt die Bemessungsgrundlage für SV-Leistungen 
nicht

Die Durchführung einer WIETZ soll bei der Inanspruchnahme folgender Leistungen außer Betracht 

bleiben:

• Bemessungsgrundlage für Geldleistungen aus der UV 

• Bemessungsgrundlage für die Abfertigung neu

• Keine Verringerung der Bemessungsgrundlage von Arbeitslosengeld 

• Zeiträume der WIETZ werden für einen späteren Bezug von Bildungsteilzeit als unveränderte 

Normalarbeitszeit gewertet 

• Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeitgeld oder einer Teilpension wirkt sich die WIETZ nicht 

negativ aus



Motivkündigungsschutz

Das Prinzip der Freiwilligkeit der WIETZ hat zur Folge…

• dass eine Kündigung bei Gericht angefochten werden kann,

 wenn sie wegen  Äußerung der Absicht oder tatsächlicher Inanspruchnahme oder

 der Ablehnung der Maßnahme durch den AN erfolgt ist

Kommt es zu keiner Vereinbarung über WIETZ, kann der AN jedoch regulär gekündigt 

werden, sofern die Ablehnung der WIETZ nicht tatsächlich das Motiv für die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses war.




